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1. 

a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und 
Schüler der Schule dies beantragen oder 

b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulent
wicklungsplanung (§ 80) beschließt, ein Abstim
mungsverfahren durchzuführen 

und 

2. die Eltern von mehr als der Hälfte der Schülerin
nen und Schüler sich anschließend in einem Ab
stimmungsverfahren dafür entscheiden. 

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können 
erst nach drei Jahren erneut durchgeführt werden." 

3. § 28 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

, , (2) Ein Schulträger wandelt eine bestehende Be
kenntnishauptschule in eine Gemeinschaftshaupt
schule um, wenn 

1 .  

a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und 
Schüler der Schule dies beantragen oder 

b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulent
wicklungsplanung (§ 80) beschließt, ein Abstim
m ungsverfahren durchzuführen 

und 

2 .  die Eltern eines Drittels der Schülerinnen und 
Schüler sich anschließend in einem Abstimmungs
verfahren dafür entscheiden. 

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können 
erst nach drei Jahren erneut durchgeführt werden." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

(1)  Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Abweichend von § 5 Absatz 6 und § 6 Absatz 3 Satz 1 
der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der 
Schulart von Grundschulen und Hauptschulen vom 
8. März 1968 (GV. NRW. S .  44), die zuletzt durch Verord
nung vom 13 .  November 2013  (GV. NRW. S. 641) geändert 
worden ist, ist bei der Umwandlung von Grundschulen 
in eine andere Schulart im Schuljahr 201512016  auch ein 
Verfahren möglich, bei dem der Stichtag der 2 5 .  August 
und das Ende der Antragsfrist der 1. September ist. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2 0 1 5  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 
zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L. S.) Sylvia L ö h r m a n n  

Der Finanzminister 
zugleich für den 

Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. Norbert W a l  t e r - B o r  j a  n s 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r 
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Gesetz 
zur Durchführung der Marktüberwachung 

harmonisierter Bauprodukte 
in Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten nach dem Energieeinsparungs

gesetz, dem Bauproduktengesetz 
und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Durchführung der Marktüberwachung 

harmo�.isierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 
und zur Anderung der Verordnung über Zuständigkeiten 

nach dem Energieeinsparungsgesetz, 
dem Bauproduktengesetz 

und der Verordnung (EG) Nr. 76512008 

Artikel 1 
Gesetz 

zur Durchführung der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 

(MÜBaupG NRW) 

§ 1 
Marktüberwachungsbehörden 

Marktüberwachungsbehörden sind 

1. das für das Bauen zuständige Ministerium als oberste 
Marktüberwachungsbehörde, 

2 .  die Bezirksregierung D üsseldorf als untere Markt
überwachungsbehörde und 

3 .  das Deutsche Institut für Bautechnik als gemeinsame 
Marktüberwachungs behörde. 

§ 2 
Aufgaben und Befugnisse der 
Marktüberwachungsbehörden 

(1 )  Die Marktüberwachungsbehörden nehmen die Auf
gaben nach 

1. Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Ver
marktung von Produkten und zur Aufhebung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 2 1 8  vom 
13 .8 .  2008 ,  S. 30) hinsichtlich der Bauprodukte, die 
nach der Verordnung (EU) Nr. 30512 0 1 1  des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2 0 1 1  zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Ver
marktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates (EU-Bauprodukten
verordnung, ABI. L 88 vom 4.4.  2 0 1 1 ,  S. 5) in Verkehr 
gebracht und gehandelt werden dürfen, 

2. dem Produkt sicherheits gesetz vom 8. November 2 0 1 1  
(BGBI. I S.  2 17 8 ,  2 17 9; 2012  I S.  1 3 1 )  in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit es nach dem Bauproduk
tengesetz vom 5. Dezember 2012  (BGBI. I S. 2449, 
2450) in der jeweils geltenden Fassung auf die Markt
überwachung Anwendung findet, 

3 .  der EU-Bauproduktenverordnung und 

4. dem Bauproduktengesetz 

wahr. Für die Aufsicht über die gemeinsame Marktüber
wachungsbehörde gilt Artikel 5 des Abkommens über 
das Deutsche Institut für Bautechnik. 

(2) Den Marktüberwachungsbehörden stehen die sich 
aus den Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 ergebenden 
Befugnisse zu. 
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§ 3  
Zuständigkeit der Marktüberwachungsbehörden 

(1)  Zuständig ist die untere Marktüberwachungsbe
hörde, soweit nachfolgend nichts Abweichendes be
stimmt ist. 

(2) Die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde ist zu
ständig für 

1. die einheitliche Prüfung und Bewertung von Baupro
dukten in technischer Hinsicht, 

2. die Anordnung, dass Bauprodukte, welche die gelten
den Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvor
schriften der Gemeinschaft im Hinblick auf ihre 
Brauchbarkeit nicht erfüllen, vom Markt genommen 
werden bzw. ihre Bereitstellung auf dem Markt unter
sagt oder eingeschränkt wird (Artikel 16 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008,  § 26 Absatz 2 Num
mer 6 und 7 des Produktsicherheitsgesetzes und 
Art. 56 Absatz 4 der EU-Bauproduktenverordnung) , 

3. die Anordnung der Vernichtung oder anderweitigen 
Unbrauchbarmachung von Bauprodukten, die eine 
ernste Gefahr darstellen (Artikel 1 9  Absatz 1 Unter
absatz 2 ,  Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008,  § 26 Absatz 2 Nummer 8 des Produktsi
cherheitsgesetzes ) ,  

4 .  die Warnung vor Gefahren, die von Bauprodukten 
ausgehen (Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 765/2008 ,  § 26 Absatz 2 Nummer 9 
des Produktsicherheitsgesetzes) , soweit eine Zustän
digkeit nach Nummer 1 gegeben ist, 

5. die Anordnung, dass Bauprodukte, die eine ernste Ge
fahr darstellen, zurückgerufen oder vom Markt ge
nommen werden, oder durch die die Bereitstellung 
solcher Produkte auf dem Markt untersagt wird (Arti
kel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ,  
§ 26 Absatz 4 des Produktsicherheitsgesetzes), 

6 .  die Feststellung nach Artikel 28  Absatz 2 in den Fäl
len des Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ,  

7. Maßnahmen zur Unterbindung des Inverkehrbringens 
von Bauprodukten, die eine ernste Gefahr darstellen, 
sowie geeignete Maßnahmen bei der Feststellung, dass 
Bauprodukte mit den Harmonisierungsvorschriften 
der Gemeinschaft im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit 
nicht übereinstimmen (Artikel 29 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008) .  

(3)  Besteht für die untere Marktüberwachungsbehörde 
Grund zu der Annahme, dass Maßnahmen oder Anord
nungen nach Absatz 2 in Betracht kommen, gibt sie die 
Sachbehandlung für das Bauprodukt an die gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde ab. Die Zuständigkeit der 
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde beginnt mit 
dem Eingang der Abgabenachricht. Soweit nachfolgend 
nichts Abweichendes bestimmt ist, umfasst sie alle Auf
gaben und Befugnisse nach § 2 Absatz 1 und 2; sie 
schließt die Zuständigkeit der unteren Marktüberwa
chungsbehörde auch dann aus, wenn sie durch die Ab
gabe der Sachbehandlung für das Bauprodukt durch eine 
Marktüberwachungsbehörde eines anderen Landes be
gründet worden ist. Die Befugnis der unteren Marktüber
wachungsbehörde, bei Gefahr im Verzug vorläufige Maß
nahmen und Anordnungen zu treffen, bleibt unberührt. 
Die Aufhebung eines Verwaltungsakts einer Marktüber
wachungsbehörde, der nicht nach § 44 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12 .  November 
1999 (Gv. NRW. S. 602) nichtig ist, kann nicht allein des
halb beansprucht werden, weil die Voraussetzungen des 
Satzes 1 nicht vorgelegen haben oder die untere Markt
überwachungsbehörde die Sachbehandlung nicht an die 
gemeinsame Marktüberwachungsbehörde abgegeben hat, 
obwohl die Voraussetzungen des Satzes 1 vorgelegen 
haben; §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt. 

(4) Maßnahmen und Anordnungen der gemeinsamen 
Marktüberwachungsbehörde gelten auch im Land Nord
rhein-Westfalen. 

(5) Der Vollzug der Maßnahmen und Anordnungen der 
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde einschließ-

lieh der Anordnung von Maßnahmen des Verwaltungs
zwangs obliegt der unteren Marktüberwachungsbehörde. 

(6) Die untere Marktüberwachungsbehörde ist zuständig 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig
keiten nach § 8 des Bauproduktengesetzes und § 39 des 
Produktsicherheitsgesetzes nach Maßgabe des § 5 Ab
satz 1 des Bauproduktengesetzes. Dies gilt nicht, soweit 
sie die Sachbehandlung für das Bauprodukt nach Ab
satz 3 Satz 1 an die gemeinsame Marktüberwachungsbe
hörde abgegeben hat; mit Eingang der Abgabenachricht 
ist die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu
ständig. Geldbußen fließen in die Landeskasse. 

§ 4  
Evaluierung 

Die oberste Marktüberwachungsbehörde hat dem Landtag 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes alle fünf Jahre, erstma
lig zum 3 1. Dezember 2019 ,  über die Wirksamkeit, Notwen
digkeit und Zweckmäßigkeit des Gesetzes zu berichten. 

§ 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten nach dem Energieeinsparungs
gesetz, dem Bauproduktengesetz und der Verordnung 

(EG) Nr. 76512008 

Die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Ener
gieeinsparungsgesetz, dem Bauproduktengesetz und der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 vom 4. November 2008 
(Gv. NRW. S. 686) , die durch Verordnung vom 18 .  Januar 
2 0 1 1  (Gv. NRW. S. 18)  geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 

"Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Ener
gieeinsparungsgesetz '.' 

2. § 2 wird aufgehoben. 

3. § 3 wird § 2 und wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma nach dem 
Wort "Außerkrafttreten" und das Wort "Berichts
pflicht" gestrichen. 

b) Die Absatzbezeichnung , , (1 )"  wird gestrichen. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2015  

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Der Finanzminister 
zugleich für den 

Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. Norbert W a l  t e r - B o r  j a  n s 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den 

Minister für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

Garrelt D u i n 
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Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e 1 

- Gv. NRW. 2 0 1 5  S. 310  

Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeits

bereich des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeits

bereich des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Artikel 1 

Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
N ordrhein-Westfalen 

§ 7 1  Satz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 23 .  September 1995  (Gv. NRW. S. 1028 ,  ber. 
1996 S. 8 1 ,  S. 1 4 1 ,  S .  2 16 und S. 355 ,  ber. 2007 S. 327 ) ,  
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20 .  Mai 
2014 (Gv. NRW. S. 294) geändert worden ist, wird aufge
hoben. 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zur Überleitung 

der bisher von den Landschaftsverbänden 
wahrgenommenen Aufgaben im Bereich 

der Straßenbauverwaltung 

§ 3 des Gesetzes zur Überleitung der bisher von den 
Landschaftsverbänden wahrgenommenen Aufgaben im 
Bereich der Straßenbauverwaltung vom 9. Mai 2000  (Gv. 
NRW. S. 462), das zuletzt durch Artikel 169 des Gesetzes 
vom 5. Mai 2005 (Gv. NRW. S. 332) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,, § 3 
Inkrafttreten '.' 

2. Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2 0 1 5  

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordr hein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Für den Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadt entwicklung und Verkehr 

Der Minister 

221 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

- Gv. NRW. 2 0 1 5  S. 3 1 2  

Verordnung 
über die für den Erlass 

von Rahmenvorgaben im Hochschulbereich 
geltenden Grundsätze 

(Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung -
RVGrVO) 

Vom 20. März 2015 

Auf Grund des § 6 Absatz 5 Satz 3 des Hochschulgeset
zes vom 16. September 2014  (Gv. NRW. S. 547 ) verordnet 
das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For
schung mit Zustimmung des Landtags: 

§ 1 
Allgemeine Regelungen 

(1 )  Rahmenvorgaben im Sinne des § 6 Absatz 5 des 
Hochschulgesetzes vom 16. September 2014  (Gv. NRW. 
S. 547 )  können nur für Hochschulen in der Trägerschaft 
des Landes gemäß § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes 
erlassen werden. 

(2) Das für Hochschulen zuständige Ministerium (Minis
terium) nimmt bei dem Erlass von Rahmenvorgaben im 
Sinne des § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes auf die Be
lange der Hochschulen angemessen Rücksicht. 

(3) Das Benehmen ist hergestellt, wenn das Ministerium 
sich ernsthaft um die Herstellung eines Einvernehmens 
mit den Hochschulen, für die die Rahmenvorgabe ver
bindlich sein soll, bemüht oder, im Falle von Rahmenvor
gaben im Sinne des § 2 Absatz 7 Satz 5 des Hochschulge
setzes und des § 5 Absatz 9 Satz 2 des Hochschulgeset
zes, den jeweiligen Hochschulen die Gelegenheit zur 
Stellungnahme eingeräumt hat und die abgegebenen 
Stellungnahmen unter angemessener Würdigung berück
sichtigt. Das Benehmen kann im mündlichen oder im 
schriftlichen Verfahren hergestellt werden. Das Ministe
rium stellt in der Rahmenvorgabe fest, dass ein Beneh
men hergestellt worden ist. 

(4) Die Rahmenvorgabe wird den Hochschulen, für die 
sie gilt, in geeigneter Weise, beispielsweise auch in Form 
elektronischer Kommunikation, bekannt gegeben. 

§ 2 
Verhältnis 

zu eigenen und gemeinsamen Hochschulaufgaben 

(1)  Eine Rahmenvorgabe kann nur in dem Bereich der 
zugewiesenen Aufgaben erlassen werden. Dies ist auch 
der Fall, wenn die Rahmenvorgabe den Bereich der eige
nen oder der gemeinsamen Aufgaben im Sinne des § 2 
Absatz 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes unmittelbar oder 
mittelbar berührt. 

(2) Berührt eine Rahmenvorgabe den Bereich der eige
nen oder der gemeinsamen Aufgaben im Sinne des § 2 
Absatz 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes unmittelbar oder 
mittelbar, werden die berührten Belange von Forschung, 
Lehre und Hochschulentwicklungsplanung unter ange
messener Würdigung vom Ministerium berücksichtigt. 
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